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- Kunst und Handwerk – 
 

�� ab 10.00 Uhr – bei jeder Witterung 
�� 40 Aussteller + Handwerker 
�� Kinderreiten 
�� Oldtimer 
�� Flohmarkt 
�� Spiel ohne Grenzen (4-12 Jahre) 
�� 16.00 Uhr: Motorradweihe 
 

Die Marktkapelle Wegscheid spielt auf der 
Bühne beim Rathaus. 
 

 
Mit freundlichen Grüßen 
 Ihr 
 

 
Josef Lamperstorfer 

1. Bürgermeister 
 

Ab 19.00 Uhr   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ab 19.30 Uhr  
 

Modenschauen  der Firmen: 
Hankus     und     Spieth & Wensky 

 
 

AAmm  SSaammssttaagg,, 0044..  JJuull ii   22000099 

 
Herausgeber: Marktgemeinde Wegscheid Verantwortlich: 1. Bürgermeister 
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Europawahl vom 07.06.2009 
 

27 Mitgliedsstaaten der EU haben ihre Abgeordneten zum Europaparlament gewählt. Das Ergebnis der Wahl 
bei uns nachfolgend im Überblick: 
Wahlbeteiligung (Markt Wegscheid) insgesamt: 32,48 % (nicht einmal 1/3 der Wahlberechtigten!) 
 

 Wegscheid Landkreis Deutschland Sitze 
  64,92 %  55,50 %  37,90 %  42 
  8,97 %  10,42 %  20,8 %  23 
  4,59 %  6,03 %  12,1 %  14 
  6,17 %  8,03 %  11,0 %  12 
  1,87 %  2,29 %  7,5 %  8 
  13,48 %  17,73 %  10,7 %   

________________________________________________________________________________________ 
 

Kanalanschluss Fronau, Kitzau und 
drei Anwesen in Hartmannsreut 
 

Die Baumaßnahme zum Anschluss der Ortschaften 
Fronau, Kitzau und drei Anwesen in 
Hartmannsreut an die Kläranlage Wegscheid wird 
zurzeit ausgeführt. Die Bescheide für die 
Vorauszahlung auf den Herstellungsbeitrag werden 
im Juli 2009 erlassen. Der Beitrag beträgt 
vorläufig 11,70 €/m² Geschossfläche. 
 

Zur Erfassung der aktuellen Geschossflächen 
werden von der Gemeindeverwaltung Elfriede 
Penzen- 
 

 
 

stadler und Werner Resch am 13. Juli 2009 das 
Aufmaß vornehmen (außer bei Dauerregen). Um 
die Anwesenheit der Grundstückseigentümer wird 
gebeten. 
 
Job-Börse: Busbegleiter gesucht 
 

Es werden Personen gebraucht, die als bezahlte 
Busbegleiter im Schul- und Kindergartenbus an 
einzelnen Tagen in der Zeit von ca. 12.00 Uhr bis 
13.00 Uhr mitfahren. Weitere Infos und 
Bewerbung an:  
Rathaus, Siegfried Öhler, Tel. 08592/888-10. 

________________________________________________________________________________________ 
ÖPNV-Offensive 2010 
 

Die ÖPNV-Offensive 2010 wird vom Landkreis Passau zusammen mit der Verkehrsgemeinschaft Landkreis 
Passau (VLP/RBO) durchgeführt. Für die Gemeindebürger wird vor allem das neue Tarifangebot „Öko-
NetzTicket“ interessant, denn damit kann man an Schultagen ab 14.00 Uhr und an Wochenenden, an 
Feiertagen und in den Ferien rund um die Uhr auf allen Linien der VLP im Landkreis Passau mit Bus und 
Bahn fahren. Das Öko-Netz-Ticket besteht aus einer Grundkarte und einem Netzzuschlag. 
 

Für alle ÖPNV-Nutzer, die bereits eine Schülerberechtigungskarte oder eine Umweltjahreskarte besitzen, 
stellt diese die Grundkarte dar. Der Landkreis übernimmt für diesen Personenkreis die Kosten für den 
Netzzuschlag und damit können diese Stammkunden der VLP/RBO, ab September 2009, das neue 
Tarifangebot automatisch und völlig kostenlos nutzen.  
 

Alle anderen Bürger benötigen eine Grundkarte (30,00 
€ pro Jahr). Der Netzzuschlag wird vom Landkreis 
Passau für insgesamt 15.000 Tickets übernommen. Dies 
bedeutet einen Eigenanteil für den Nutzer von lediglich 
2,50 € pro Monat. Das Öko-NetzTicket kann dieser 
Personenkreis bei der RBO-Regionalbus Ostbayern 
GmbH, Außenstelle Passau, Bahnhofstr. 28, 94032 
Passau beantragen.  
Folgendes ist dabei unbedingt mitzubringen: 
�� Antrag Öko-NetzTicket (demnächst bei RBO 

erhältlich oder im Internetauftritt der VLP abrufbar)  
�� Personalausweis/Reisepass 
�� 30 € für Grundkarte (bitte beachten: es ist nur Barzahlung möglich) 
 

Weitere Infos unter www.vlp-passau.de; 
Ansprechpartner in der Gemeinde: Albert Zillner �  
888-12 
 

 

 

Einzige Voraussetzung für alle 
Bezieher des Öko-NetzTickets ist 
der gemeldete Erstwohnsitz im 
Landkreis Passau! 
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So sollte es nicht sein ...... 
 

.... unerlaubte Grüngutablagerungen 
Aus gegebenen Anlass wird darauf hingewiesen, 
dass öffentliche Flächen nicht für Ablagerungen 
von Grüngut und Rasenschnitt missbraucht werden 
dürfen. Solche Missstände werden künftig zur 
Anzeige gebracht. Grüngut und Rasenschnitt 
können sowohl im Recyclinghof als auch in der 
Grüngutannahmestelle in Untergriesbach 
abgegeben werden. 
 
 
Baugrundstücke – ohne Bauzwang  
 

Der Markt Wegscheid bietet ruhige 
Baugrundstücke an in 
 

Wegscheid 
�� Baugebiet „Ameisbergblick“ 
�� Baugebiet „Ebenäcker-Ost“ 
�� Baugebiet „Säumerweg“ 
Wildenranna 
Baugebiet „Burgstall“ 
 

Beim Baugebiet „Ameisbergblick“ erhöht sich ab 
01.07.2009 der Grundstückspreis um 1,00 €/m². 
Schnellentschlossene, die bis zum 30.06.2009 
schriftlich einen Kaufantrag stellen, erhalten noch 
den alten Preis. 
 

Beim Kauf eines gemeindlichen Baugrundstücks 
gewährt die Gemeinde einen Bonus von 500 € pro 
Kind bis zum 14. Lebensjahr. Derselbe Bonus gilt 
für Kinder, die innerhalb von drei Jahren ab der 
Beurkundung des Kaufvertrages geboren werden. 
Der Bonus ist bis 31.12.2009 befristet. 
 

Ansprechpartnerin im Rathaus: Elfriede 
Penzenstadler, Tel. 08592/888-21, oder im Internet 
unter www.wegscheid.de 
 
 
Passangelegenheiten 
– Reisen mit Kindern  
 

Immer wieder treten Fragen zu Ausweisen für 
Kinder auf; deswegen hier eine kurze 
Zusammenfassung: 
 

Innerhalb von Deutschland benötigen Kinder bzw. 
Jugendliche laut Gesetz ab dem 16. Geburtstag 
einen Personalausweis oder einen Reisepass. Für 
Reisen in andere Länder wird für jeden 
Grenzübertritt unabhängig vom Alter des Kindes 
ein Kinderreisepass, Personalausweis oder 
Reisepass benötigt. Ausnahme: Wenn die Kinder 
mit den Eltern reisen und diese noch in einem 
Reisepass der Eltern eingetragen sind. Die 
Eintragung der Kinder im Reisepass ist allerdings 
seit dem 01. November 2007 nicht mehr möglich. 
Folgende Dokumente werden für Kinder 
ausgestellt: Kinderreisepass (bis zur Vollendung 

des 12. Lebensjahres). Dazu benötigt wird ein so 
genanntes biometrisches Foto und die 
Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten; 
bei Alleinerziehenden zusätzlich der 
Sorgerechtsnachweis. Gültigkeit des Dokumentes: 
6 Jahre, längstens bis zur Vollendung des 12. 
Lebensjahres. 
 

Personalausweis oder Reisepass für Kinder nach 
Vollendung des 12. Lebensjahres. Benötigt wird 
für den Personalausweis ein Lichtbild, für den 
Reisepass ein biometrisches Lichtbild. Bei 
Reisepässen werden seit dem 01. November 2007 
zusätzlich Fingerabdrücke erfasst. Weiterhin die 
Einverständniserklärung der Sorgeberechtigten; 
bei Alleinerziehenden zusätzlich der 
Sorgerechtsnachweis. 
 

Für Reisen innerhalb der Europäischen Union ist 
in der Regel ein Kinderreisepass oder 
Personalausweis ausreichend. 
 

Nähere Infos unter www.auswaertiges-amt.de  
 
 
Mütterberatung in Wegscheid 
 

Die nächste kostenlose Mütterberatung  ist am 
Dienstag, 07. Juli 2009 im Wegscheider Pfarrheim 
(Kirchstraße) in der Zeit von 15.30 Uhr bis 16.30 
Uhr. 

 

 
Kirchliche Trauung allein begründet keine 
Rentenansprüche  
 

Bei Eheschließungen nach deutschem Recht 
sind weiterhin ausschließlich die beim 
Standesamt geschlossenen Ehen für die 
Ansprüche aus der gesetzlichen 
Rentenversicherung maßgebend. 
 

Die Regionalträger der Deutschen Rentenversicherung 
in Bayern weisen darauf hin, dass die seit Anfang 2009 
in Deutschland auch ohne vorherige standesamtliche 
Trauung möglichen kirchlichen Eheschließungen keine 
Ansprüche auf eine spätere Hinterbliebenenrente 
auslösen. Stirbt ein Partner, kann daher keine 
Witwenrente, Witwerrente oder Erziehungsrente gezahlt 
werden, wenn es lediglich eine kirchliche Trauung gab. 
Das bedeutet aber auch, dass die aus einer früheren Ehe 
gezahlte Witwenrente, Witwerrente oder 
Erziehungsrente nicht wegfällt, wenn nunmehr nach 
deutschem Recht erneut ausschließlich wieder kirchlich 
geheiratet wird. 
Fragen zum neuen Eheschließungsrecht im 
Zusammenhang mit der Rentenversicherung 
beantworten die Experten am kostenlosen Bürgertelefon 
unter 0800/100048088. 
 

Ansprechpartner: Dr. Franz 
Schertel, Kinderarzt, und Monika 
Lichtenauer, Krankenschwester,  
����  08502/9131-0 oder –18. 
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Verbot von Skylaternen 
 

In jüngster Zeit sind so genannte Skylaternen in Mode gekommen. Manchmal heißen sie auch Himmelslaternen oder 
Skyballons. Es sind Papierballone, die gerne bei nächtlichen Feiern, Partys oder anderen Gelegenheiten Richtung 
Himmel geschickt werden. Sie bestehen aus einer Art Papiersack, der durch ein Draht- bzw. Bambusgestell aufgespannt 
ist. Ein an der Öffnung befestigter Brennkörper erhitzt die Luft wie bei einem Heißluftballon. Die nachts weit sichtbaren 
Lampions können bis zu 500 Meter hoch steigen und zehn bis fünfzehn Minuten fliegen. Leider treibt sie der Wind 
bisweilen in Wälder oder auf trockene Felder – die dann prompt zu brennen anfangen. Im Jahr 2008 sind dadurch bereits 
mehrere Brände an Häusern und landwirtschaftlichen Betrieben ausgelöst worden. 
 

Was als harmloser Partyspaß gedacht ist, kann – neben der zivilrechtlichen Schadensersatzpflicht im Brandfalle – zu 
einem Bußgeld bis zu 1.000 Euro führen. Nach § 19 über die Verhütung von Bränden (VVB) ist es in Bayern verboten, 
unbemannte Ballone steigen zu lassen, bei denen die Luft mit festen, flüssigen oder gasförmigen Brennstoffen erwärmt 
wird. Die Verbotstatbestände treffen somit auch auf die Himmelslaternen zu.  
 
Außensprechtage des Zentrum Bayern Familie und Soziales – Region Niederbayern 
 
Das Zentrum Bayern Familie und Soziales (Versorgungsamt) hält jew. donnerstags, den 16.07., 20.08., 17.09., 15.10., 
19.11. und 17.12.2009, in Passau, altes Rathaus, 2. Stock, Zimmer Nr. 204, jeweils von 10.00 bis 15.00 Uhr 
Außensprechtage ab. 
Die Mitarbeiter beraten und informieren über Elterngeld, Kriegsopferversorgung, Soldatenversorgung, 
Opferentschädigung, Blindengeld und Schwerbehindertenrecht. Nutzen Sie die Gelegenheit einer Beratung ganz in der 
Nähe. 
 
Kinderferienprogramm 
 
Mit Hilfe der örtlichen Vereine wurde auch dieses Jahr wieder ein Kinderferienprogramm zusammengestellt.  
Das Programm ist diesem Gemeindebrief beigefügt und kann bei Bedarf in der Gemeindeverwaltung (Tel. 888-0) 
nachgefordert werden bzw. liegt im Rathaus zur Mitnahme auf. 
 

Namens des gesamten Teams des Ferienprogramms wünsche ich den Kindern einen erlebnisreichen und gelungenen 
Spielesommer und Ihnen einen erholsamen Urlaub. 
 

Ein herzlicher Dank gilt den Personen, die beim Ferienprogramm mitwirken. 
 
KfW-Sonderprogramm 
 
Im Zuge des Maßnahmenpakets II der Bundesregierung „Pakt für Beschäftigung und Stabilität in Deutschland zur 
Sicherung der Arbeitsplätze, Stärkung der Wirtschaftskrise und Modernisierung des Landes“ hat die KfW für 
Unternehmen aller Größenklassen das KfW-Sonderprogramm für Investitionen und zur Liquiditätssicherung zum 
01.03.2009 deutlich erweitert und flexibilisiert. 
 
Für weitere Informationen stehen zur Verfügung: Anja Joachim und Christoph Scheich, Tel. 069/97061931 oder E-Mail 
kfw@voss-fischer.de  
 
Außerdem ist ein Sprechtag in Passau mit einem KfW-Infobus am Dienstag, 07.07.2009 geplant. 
 

  
 

 

Absender:     
  Datum 
 
An die 
Marktgemeinde Wegscheid 
z. Hd. Herrn Josef Lamperstorfer, 1. Bürgermeister 
Marktstr. 1 
94110 Wegscheid 
 
Ich habe folgende Mängel festgestellt – mit Ortsangabe: 
  
  
  
Festgestellt durch:   
 

Mänge lme ldung 


